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nachfolgend beantworte ich Ihre Fragen: 

 

1. Ist das genaue Ausmaß der Schäden bereits bekannt? 

 

Im Zusammenhang mit den Schäden an den Transportleitungen der ThüWa 

ThüringerWasser GmbH ist es zur Überflutung und Unterspülung der 

Motzstraße, Ausspülung der Böschung hin zum Kressepark und zur 

Überflutung von Teilflächen des Kresseparks gekommen.  

 

Durch den erheblichen Wasserdruck und die Menge an austretendem Wasser 

wurde der gebundene Oberbau der Verkehrsanlage auf einer Länge von ca.  

35 m und einer Bereite ca. 10,5 m um rund 15 cm angehoben. Bedingt hier-

durch liegt unter den gebundenen Schichten (Asphalt) ein Hohlraum vor. 

Dieser kann derzeit nur in Teilbereichen begutachtet werden, wird aber als 

nicht dauerhaft tragfähig eingeschätzt und ist vollständig zu erneuern.  

 

Seitens des Tiefbau- und Verkehrsamtes sind alle durchzuführenden 

Maßnahmen zur Instandsetzung der Fahrbahn, des Rad- und Gehweges sowie 

der Böschung zum Kressepark auf ca. 35 m Länge vorgegeben worden. Über 

diesen Bereich hinausgehende Schäden an ungebundenen und gebundenen 

Schichten sind durch entsprechende Nachweise z. B. der Tragfähigkeit 

auszuschließen. 

 

Weiter wurde der Böschungsbereich der Straße – hin zum Kressepark – durch 

austretendes Wasser beschädigt. Die beschädigte Böschung ist vom Fuß bis 

zur Krone wieder aufzubauen, zu profilieren und zu begrünen. Die 

Oberflächenentwässerung der Straße ist fachgerecht wiederherzustellen, 

zuletzt sind alle betroffenen Bereiche der Verkehrsanlagen grundhaft zu 

reinigen. 

 

Infolge der aktuell herrschenden Witterung (derzeit ist u.a. kein 

Asphaltmischgut verfügbar) können die erforderlichen Arbeiten nicht 

begonnen werden. Lässt die Witterung es zu, kann die Motzstraße im April 

2019 wieder für den Verkehr geöffnet werden. 
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2. Wie kann gewährleistet werden, dass die wichtige Zufahrtsstraße nicht erneut in 

Mitleidenschaft gezogen wird? 

 

Die Schadensbilder vom 30. August 2018 und vom 5. Januar 2019 lassen jeweils 

Materialbeeinträchtigungen an den Trinkwasserleitungen vermuten. Ein Verdacht auf äußere 

Einwirkungen auf die beschädigten Abschnitte besteht nicht. 

 

Seit Neuverlegung des Doppelleitungssystems im Jahr 1966 war der betroffene 

Leitungsabschnitt bis zum Eintreten des ersten Schadensereignisses im August 2018 

schadensfrei. Nach einschlägiger Literatur und gelebter Praxis verfügen die verbauten 

Rohrleitungen über eine technische Nutzungsdauer von 80 - 120 Jahre. Die Gewährleistung eines 

störungsfreien Betriebes über diesen Zeitraum kann allerdings nicht gegeben werden. 

 

Die ThüWa ThüringenWasser GmbH erarbeitet im Rahmen ihrer Zielnetzplanung für ihr 

gesamtes ca. 1.700 km langes Leitungssystem nebst Anlagen eine Rang- und Reihenfolge 

erforderlicher Maßnahmen. Hierfür ist geplant, dass diese schwerpunktmäßig für die Transport- 

und Zubringerleitungen beginnend ab dem Jahr 2025 umgesetzt werden. Für die Priorisierung 

der Maßnahmen spielen die technische Nutzungsdauer und die Schadenshäufigkeit eine 

entscheidende Rolle. 

 

Der Straßenbaulastträger hat leider auf das Leitungsnetz der ThüWa und damit im 

Zusammenhang stehende Schadensereignisse keinen Einfluss. Hier gelten die Regelungen des 

Konzessionsvertrages. Die entsprechende Verantwortung bezüglich des Netzzustands obliegt 

dem Netzbetreiber. 

 

3. Können mögliche Unterspülungen an der ICE-Strecke ausgeschlossen werden und liegen 

diesbezüglich bereits stichhaltige Hinweise beispielsweise seitens der Bahn vor? 

 

Eine Schädigung der Gleisanlage der ICE-Strecke konnte vor Ort ausgeschlossen werden. Im Zuge 

der Schadensbeurteilung am 5. Januar 2019 wurde die Deutsche Bahn AG über die 

Bundespolizeiinspektion Erfurt vom Wasserrohrbruch in der Motzstraße informiert. Die 

Gleisanlage der Deutsche Bahn AG wurde daraufhin vom zuständigen Notfallmanager der 

Deutschen Bahn begutachtet und kontrolliert. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

A. Bausewein 
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